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Sehr geehrter Herr de Wit, 

den Eingang Ihres o.g. Schreibens darf ich Ihnen bestätigen. 

Vorausschickend darf ich Ihnen mitteilen, dass ohne Rücksicht auf den 

Ausgang der Verhandlungen zwischen den nichtkommerziellen 

Rundfunkveranstaltern und der Sächsischen Gemeinschaftsprogramm 

GmbH & Co. KG auch in Zukunft die Versorgung der Sächsischen 

Bevölkerung mit freien Radios gesichert sein wird. Auf Grund des 

verfassungsmäßigen Schutzes der Rundfunkfreiheit, die in Deutschland im 

Gegensatz zu einigen Ländern im Europarat, auch staatlich gewährleistet 

wird, ist jeder Rundfunkveranstalter in Deutschland frei. Daher muss ich 

auch mit einigem Befremden Ihre Interpretation zur Kenntnis nehmen, dass 

sich die SLM hinter einer Gesetzesinterpretation verstecken würde. Richtig 

ist, dass sich die SLM als öffentlich-rechtliche Behörde an die deutschen 

Gesetze zu halten hat, die insoweit eindeutig sind. 

Mit aller Entschiedenheit widerspreche ich Ihrer Einschätzung, dass die 

Bedeutung von nichtkommerziellem Rundfunk im Freistaat Sachsen nicht 

ausreichend anerkannt sei. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die VOll 

Ihnen genannten nichtkommerziellen Rundfunkveranstalter eine 
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bestandskräftige Sendelizenz haben, also berechtigt sind, auch nach dem 

31.12.2009 ihr Hörfunkprogramm auf den ihnen zugewiesenen UKW­

Kapazitäten zu verbreiten. Eine Einschränkung der Programme der von 

Ihnen genannten nichtkommerziellen Rundfunkveranstalter wird daher in 

keiner Weise von Seiten der SLM betrieben. Insbesondere nimmt die SLM, 

im Gegensatz zu einigen Ländern im Europarat, keinerlei Einfluss auf den 

lnhalt der Programme, soweit die nichtkommerziellen Rundfunkveranstalter 

sich an die deutschen Gesetze halten. 

Da die SLM nur Zulassungs- und öffentlich-rechtliche Aufsichtsbehörde ist, 

und es sich bei den von Ihnen erwähnten Verträgen um bürgerlich­

rechtliche Verträge handelt, kann die SLM aufgrund der im deutschen 

Zivilrecht herrschenden Kontraktionsfreiheit aus rechtlichen Gründen 

keinen Einfluss auf den Vertragsabschluss zwischen den nicht­

kommerziellen Rundfunkveranstaltern und der Sächsischen Gemeinschafts­

programm GmbH & Co. KG ausüben. Weiterhin möchte ich Sie nochmals 

darauf hinweisen, dass die SLM - wie es in einem Rechtsstaat üblich ist - an 

Recht und Gesetz gebunden ist und sich daher auch weiterhin an die 

deutschen Gesetze halten wird. Entgegenstehendes europäisches Recht mit 

einem entsprechenden Anwendungsvorrang ist von meiner Seite aus nicht 

zu erkennen. 

Da die von Ihnen aufgestellten Forderung - soweit sie die SLM betreffen -

außerhalb der Gesetze in Deutschland und im Freistaat Sachsen liegen und 

die SLM auch weiterhin rechtsstaatlich handeln wird, muss ich leider die 

von Ihnen vorgetragenen Forderungen zurückweisen. Soweit sich Ihre 

Forderungen an andere Institutionen richten, bitte ich Sie, sich mit diesen in 

Verbindung zu setzen. 

Darüber hinaus weise ich Sie daraufhin, dass die SLM in der Vergangenheit 

im Ralunen der ihr zur Verfugung stehenden rechtlichen und finanziellen 

Möglichkeiten die nichtkommerziellen Rundfunkveranstalter in Sachsen 

gefordert hat. Auch im Jahr 2009 wurde dafür ein Betrag i.H.v. 
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34.000,00 Euro per anno verwendet. Diese Förderung wird von Seiten der 

SLM nicht in Frage gestell t. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen ist es 

der SLM jedoch verwehrt, über diesen Betrag hinaus zu gehen. Die SLM 

wird weiterhin ihr Angebot aufrecht erhalten, zwischen den Parteien 

moderierend tätig zu sein. Derzeit wurden derartige Moderationswünsche 

jedoch von keiner Seite, auch nicht von Seiten der nichtkommerziellen 

Rundfunkveranstalter, an die SLM herangetragen. 

Ich bedauere, ihnen keine günstigere Mitteilung machen zu kölUlen und 

verbleibe 
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